
8

Weihbischof Dr. Josef Voß

■Wirft man einen Blick auf die
Ursachen für den Anstieg irregu-

lärer Migration, stellt man fest, dass
sich die internationalen Rahmenbedin-
gungen in den letzten Jahren verändert
haben. Seit dem 2. Weltkrieg hat die
rechtliche Differenzierung zwischen
politischen Flüchtlingen und freiwilli-
gen (Arbeits-)Migranten die Praxis ge-
genüber Zuwanderern geprägt. In den
letzten Jahren hat sich jedoch gezeigt,
dass diese rechtliche Unterscheidung
den Realitäten nicht mehr gerecht wird.
Viele Menschen fliehen vor Umstän-
den, die von den Flüchtlingsschutz-
abkommen nicht erfasst sind, wie wirt-
schaftlicher Not und Perspektivlosig-
keit, Naturkatastrophen und anderen
mehr. In so genannten »gemischten Mi-
grationsströmen« ist es schwierig, zwi-
schen Arbeitsmigranten und Flüchtlin-
gen zu unterscheiden. Obwohl sich die
Rahmenbedingungen geändert haben,
ist das Recht dieser Entwicklung bisher
nicht gefolgt. Im Ergebnis steigt die
Rate der irregulären Migranten an, ob-
wohl nach wie vor in absoluten Zahlen
letztere die Mehrheit stellen.

Die Dimensionen des Phänomens lie-
gen naturgemäß weitgehend im Dun-
keln, je nach Schätzverfahren liegen sie
zwischen 21 und 40 Millionen irregu-
lären Migranten weltweit, das wären
etwa 15-20 % der weltweit 175 - 200
Millionen Migranten insgesamt. Der
Anteil der irregulären Migration an den
gegenwärtigen Wanderungsbewegun-
gen wird auf 30 % geschätzt, die Inter-
nationale Agentur für Migration IOM
vermutet für die Industriestaaten sogar
50 %. In Europa geht man davon aus,
dass jedes Jahr zwischen 400.000 und
800.000 irreguläre Migranten einreisen
und sich insgesamt zwischen 5,5 und 
8 Millionen bereits hier aufhalten, etwa
10 % aller Migranten in Europa. Der
überwiegende Anteil reist vermutlich
legal mit einem Visum ein und taucht
dann in die Illegalität ab. Am sichtbar-
sten ist die illegale Einreise an den See-
grenzen im Atlantik und im Mittel-
meer: 2006 wurden beispielsweise in
Italien 16.000 Menschen registriert, die
mit Booten über das Meer kamen (eine
Versechsfachung gegenüber 2005), auf

den Kanarischen Inseln über 30.000.
Wie viele bei diesem waghalsigen Un-
ternehmen ihr Leben verlieren, ist un-
bekannt. Die Regionalregierung der
Kanaren spricht von 6.000, die allein
2006 umkamen. Hilfsorganisationen
befürchten wegen der immer gefähr-
licheren Routen, die durch die FRON-
TEX-Einsätze notwendig werden, wei-
ter steigende Zahlen. In den Nachbar-
regionen der EU halten sich womög-
lich mehrere Millionen Menschen auf,
die auf eine Gelegenheit warten, den
Sprung zu wagen. Die dortigen Staaten
sind im komplexen Migrationsgesche-
hen also gleichzeitig Transit-, Her-
kunfts- und sogar Zielstaaten für die-
jenigen, die letztlich dort bleiben.

HUMANITÄRE UND POLITISCHE 
HERAUSFORDERUNGEN

Schon diese kurzen Schlaglichter ma-
chen die immensen humanitären und
auch politischen Herausforderungen
deutlich. In einer globalisierten und in-
terdependenten Welt können sie nur
bewältigt werden, wenn der Umgang
mit irregulärer Migration in ein ko-
härentes Konzept der Migrationspoli-
tik eingebunden ist. Dazu gehören ne-
ben dem Grenzschutz und dem Um-
gang mit bereits eingereisten irregulä-
ren Migranten Konzepte, die die Ursa-
chen irregulärer Migration angehen:

die schwierigen, manchmal unerträg-
lichen wirtschaftlichen und politischen
Bedingungen in den Herkunftsländern,
die äußerst restriktiven Bedingungen le-
galer Arbeitsmigration und nicht zu-
letzt der faktisch immer weiter einge-
schränkte Zugang zu Asylverfahren in
Europa. 

In Europa wurden aus der Erkenntnis,
dass die Handlungsmöglichkeiten natio-
nalstaatlicher Politik begrenzt sind, in
den letzten Jahren zahlreiche Regelungs-
kompetenzen im Bereich der Migrati-
onspolitik auf die Europäische Union
verlagert, die damit zu einem wichtigen
Akteur in diesem Feld geworden ist. Es
lohnt also, einen Blick auf die zentralen
Elemente europäischer Politik und die
aktuellen Überlegungen zu werfen und
diese kritisch zu hinterfragen. Jede Poli-
tik bewegt sich dabei in einem Span-
nungsfeld verschiedener, teilweise wi-
dersprüchlicher Anforderungen: Die
Kontrolle der Grenzen ist ein Kernbe-
reich nationaler Souveränität (der in
Europa durch das Schengen-Abkom-
men nur verlagert, nicht aber aufgege-
ben wurde), so dass von einer effizien-
ten Kontrolle des Zugangs zum Staats-
gebiet auch die Glaubwürdigkeit von
Migrationspolitik insgesamt abhängt.
Gleichzeitig sind die Staaten internatio-
nale Verpflichtungen zum Schutz der
Menschenrechte eingegangen, die auch
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das Wertefundament demokratischer
Rechtsstaaten darstellen. Wie kann al-
so die Zugangskontrolle zum Staatsge-
biet so gestaltet werden, dass menschen-
rechtliche Standards und die Verpflich-
tungen zum Flüchtlingsschutz eingehal-
ten werden? Wie können die teilweise
sehr unterschiedlichen Interessen inner-
halb der Staaten und der Staaten unter-
einander ausbalanciert werden? Und
nicht zuletzt: Welche Perspektiven und
Chancen eröffnen die derzeit diskutier-
ten Konzepte für die betroffenen Men-
schen, die nicht zur Manövriermasse
oder zum Faustpfand in politischen
Verhandlungen werden dürfen?

Die EU-Kommission sieht die Bekämp-
fung der irregulären Migration als
Kernstück der gemeinsamen Migrati-
onspolitik. Dieser Gedanke, der letzt-
lich alle Überlegungen motiviert, greift
aber zu kurz, um Lösungen zu finden,
die auch den Menschen gerecht wer-
den. So gerät beispielsweise die Frage
der sozialen Rechte derjenigen, die be-
reits ohne Aufenthaltstatus in Europa
leben, in Gefahr, allzu sehr in den Hin-
tergrund zu treten. Dennoch scheint
sich inzwischen auch bei der Kommis-
sion die Erkenntnis durchgesetzt zu ha-
ben, dass irreguläre Migration in frei-
heitlichen Gesellschaften nie völlig zu
verhindern ist.

ANFRAGEN AN KONZEPTE 
ZIRKULÄRER MIGRATION

Unklar ist bisher auch, wie sich bilate-
rale Abkommen zur legalen Entsen-
dung von Arbeitskräften auf die irregu-
läre Migration ausgewirkt haben. Als
Beispiel sei hier nur die inzwischen in-
tensive Diskussion um Konzepte »zir-
kulärer Migration« genannt. Durch die
Ausgestaltung bereits bestehender Mi-
gration soll nicht nur ein Ventil ge-
schaffen, sondern sollen auch die Ursa-
chen für irreguläre Migration angegan-
gen werden. Da im Wohlstandsgefälle
ein wichtiger Grund für irreguläre Mi-
gration vermutet wird, wird in diesem
Kontext auch der Zusammenhang zwi-
schen Migration und Entwicklung auf-
gegriffen: Durch die Förderung wirt-
schaftlicher Entwicklung in den Her-
kunftsstaaten der Migranten sollen
auch dort Arbeitsplätze entstehen, die
für junge Menschen Perspektiven eröff-
nen, sich auch in ihrer Heimat ein an-
gemessenes Einkommen zu verdienen.
Die Vermutung, eine Entwicklung der

Herkunftsländer führe zu einer schnel-
len Reduzierung der Auswanderung, ist
allerdings nicht belegt – es gibt sogar
Hinweise, dass eine Entwicklung in
derzeit sehr armen Regionen zunächst
zu einer Steigerung der Migrationsra-
ten führen wird, wenn mehr Menschen
als bisher die Ressourcen für eine Wan-
derung nach Europa aufbringen kön-
nen. Allenfalls langfristig (und hier
spricht man von Jahrzehnten) erscheint
es realistisch, die erhofften Effekte
erreichen zu können. Auch über diese
grundsätzliche Anfrage an das Konzept
hinaus müssen wir als Kirche die Fra-
ge stellen, wie Migration ausgestaltet
werden muss, damit tatsächlich die
behauptete »triple-win-Situation« mit
Vorteilen für die europäischen Staaten,
die Herkunftsstaaten und nicht zuletzt
die Migranten selbst entstehen kann.
Dazu muss ein zeitgemäßes Instrumen-
tarium zur Ausbalancierung von Inter-
essen entwickelt werden. Anders als
dies beispielsweise beim Rotationsprin-
zip der Gastarbeiter-Ära oder bei den
Vertragsarbeitern der DDR vorgesehen
war, müssen die Migranten, sollen sie
denn nach ihrer Rückkehr einen positi-

ven Einfluss auf die Entwicklung ihrer
Länder haben, in die Lage versetzt wer-
den, in Europa entsprechende Kompe-
tenzen zu erwerben. Die Ausstattung
mit wesentlichen Rechten ist dabei ein
entscheidender Aspekt. Darüber hinaus
dürfen Konzepte nicht zu einer Instru-
mentalisierung der Menschen und ihrer
Anstrengungen führen. Man muss dar-
an erinnern, dass Menschen trotz aller
Regelungen und Anreize nicht immer
so reagieren, wie es vorgesehen ist: Le-
benswege sind nur begrenzt vorher-
sehbar und planbar und ein gewisser
Anteil von zunächst »zirkulären« Mi-
granten wird in Europa bleiben wollen.
Auch ist Vorsicht geboten, die Wirkung
von Entwicklungsprogrammen zu über-
schätzen: Wäre der Erfolg von Entwick-
lungspolitik an Brüsseler oder Berliner
Schreibtischen planbar, würden wir ver-
mutlich diese Diskussion nicht führen.
Weitere Fragen möchte ich hier nur an-
deuten: Wie kann sichergestellt werden,
dass Rücknahmeabkommen mit Her-
kunftsländern nicht zu einer weiteren
Einschränkung des Flüchtlingsschutzes
führen? Nach welchen Kriterien wer-
den diejenigen ausgewählt, die in den
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Genuss von Regelungen kommen? Für
welche Dauer sollen die Menschen Auf-
enthalts- und Arbeitserlaubnisse be-
kommen? Wenn wir hier über Zeiträu-
me von mehreren Jahren sprechen (in
der Diskussion werden immer wieder
drei bis fünf Jahre genannt), welche
Möglichkeiten zum Mitreisen von Fa-
milienangehörigen wird es geben? Wird
es gewisse Mindeststandards bei Lohn
und Sozialleistungen (wie Krankenver-
sicherung, dem Erwerb von Rentenan-
sprüchen usw.) geben? Wie können Ar-
beitnehmerrechte geschützt werden –
beispielsweise wenn Aufenthaltserlaub-
nisse an bestimmte Arbeitgeber gebun-
den sind, die so auf unbequeme Arbeit-
nehmer großen Druck ausüben kön-
nen? Wie sehen die Verfahren aus, mit
denen eine Rückkehr der Arbeitnehmer
in ihre Herkunftsländer gesichert und
in manchen Fällen wohl auch erzwun-
gen wird – ist dabei sichergestellt, dass
die Menschenrechte und der Schutz
eventuell in Europa gegründeter Fami-
lien gesichert sind? 

Und nicht zuletzt: Welche Auswirkun-
gen werden die Programme auf die
Herkunftsländer der Migranten haben
– hier seien nur die Stichworte brain-
drain oder brain-circulation genannt.
Es soll nicht verschwiegen werden, dass
die meisten der hier nur angerissenen
Fragen auch in den Dokumenten und
ersten Konzepten der EU-Kommission
gestellt werden. Allerdings erscheinen
mir die entwicklungspolitischen Erwä-
gungen in der Gesamtschau bisher zu
kurz zu kommen – hier wird man sicher
noch genauer die Auswirkungen und
möglichen Effekte abzuwägen haben.
Es ist zudem – und das nur als letzte
Bemerkung an dieser Stelle – auffällig,
dass in diesem Zusammenhang von Sei-
ten der EU die Frage fairer Bedingungen
in den Wirtschafts- und Handelsbezie-
hungen nicht thematisiert wird. 

DIE PRAXIS DER GRENZBERWACHUNG
UND DER FLÜCHTLINGSSCHUTZ

Die Erfahrungen in einem anderen für
uns wichtigen Feld – dem Flüchtlings-
schutz – lassen allerdings eine gewisse
Skepsis aufkommen, dass diese Fragen
auch bei der Entwicklung und Umset-
zung konkreter Maßnahmen nicht in
Vergessenheit geraten.

In allen offiziellen Dokumenten be-
kennt sich die EU-Kommission klar zu

den humanitären und völkerrechtli-
chen Verpflichtungen, sie erklärt sogar
die Einhaltung der Menschenrechte
und die Demokratisierung zur Grund-
lage ihrer Außenpolitik. Der Beitritt
potentieller Vertragspartner zu inter-
nationalen Menschenrechtsabkommen
wird als eine wichtige Bedingung für
künftige Vereinbarungen und Verträge
genannt. Selbst das Konzept der Kom-
mission zur Bekämpfung irregulärer
Einwanderung hebt ausdrücklich her-
vor, dass die Grundrechte irregulärer
Einwanderer »geschützt und [sogar]
gefördert« werden müssen. Jede Ein-
schränkung müsse nicht nur notwendig
sein, sondern auch im Einklang mit der
Charta der Grundrechte und anderen
internationalen Verpflichtungen stehen.
Auch in den so genannten »gemischten
Migrationsströmen« müsse das indivi-
duelle Recht auf Asylsuche »in vollem
Umfang« beibehalten werden. Die Uni-
on selbst setzt hier also – zu Recht! – ei-
nen sehr hohen Maßstab, an dem sich
Europa messen lassen muss. Trotz die-
ser hehren Worte tobt zwischen den
Mitgliedsstaaten ein teilweise erbitter-
ter Streit über die »Lastenverteilung«
bei der Aufnahme von Flüchtlingen.
Obwohl als Folge der rechtlichen und
technischen Maßnahmen der letzten
Jahre immer weniger Flüchtlinge den

Weg nach Europa finden, haben die
Staaten offenbar eine Wahrnehmung
großer Bedrohung entwickelt. Als Bei-
spiel sei Kommissar Frattini erwähnt,
der sich durch den Vorschlag hervorge-
tan hat, zur finanziellen Bewältigung
der Aufgaben den Solidaritätsfonds der
EU auszubauen. Bemerkenswert ist das
deshalb, weil dieser Fonds bisher aus-
schließlich zur Unterstützung von Mit-
gliedsstaaten vorgesehen ist, die von
Naturkatastrophen betroffen sind. 

Ob die EU in ihrer Praxis der Grenz-
überwachung dem eigenen Anspruch
an Flüchtlingsschutz gerecht wird, er-
scheint mir keinesfalls sicher. Auch hier
möchte ich nur einige Fragen formu-
lieren, die sicher im Laufe der Tagung
noch eingehender zur Sprache kommen
werden: 

Wie sind beispielsweise die Verhand-
lungen (oder gar bereits abgeschlossene
bilaterale Rücknahmeabkommen) mit
nordafrikanischen Staaten wie Libyen
mit der Bedingung zu vereinbaren, die-
se Staaten müssten internationalen Ab-
kommen zum Flüchtlingsschutz beige-
treten sein? Wie kann das Recht auf
Asylsuche »im vollen Umfang« beibe-
halten werden, wenn Flüchtlinge Euro-
pa nicht erreichen und die Nachbar-
staaten, mit denen Rücknahmeabkom-
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men abgeschlossen wurden, keine Asyl-
verfahren kennen? Offenbar verstoßen
auch europäische Staaten gegen das
strikte Refoulment-Verbot der Genfer
Flüchtlingskonvention – in Griechen-
land ist beispielsweise für Flüchtlin-
ge kein rechtsstaatliches Asylverfahren
gesichert, es gibt sogar ernst zu neh-
mende Berichte, dass die griechische
Küstenwache Flüchtlinge vor türki-
schen Inseln buchstäblich wieder ins
Meer geworfen hat. 

Auch die Etablierung der europäischen
Grenzschutzagentur FRONTEX und
vor allem ihre Praxis werfen drängende
Fragen auf – warum kommt trotz der
oben geschilderten Selbstverpflichtung
der EU der Aufgabenkatalog und die
Selbstdarstellung von FRONTEX ohne
jeglichen Bezug zu den Betroffenen

aus? Warum wird nicht einmal auf dem
Papier der Flüchtlingsschutz erwähnt,
wenn doch in öffentlichen Reden gern
betont wird, die Seepatroullien dienten
nicht zuletzt zur Rettung von Men-
schenleben? Auch ist es offenbar in der
Praxis von FRONTEX keinesfalls si-
chergestellt, dass in den gemischten
Migrationsströmen im Sinne der GFK
schutzbedürftige Personen Zugang zu
einem fairen und transparenten Verfah-
ren erhalten. Es ist zu bezweifeln, dass
sich diese Zustände bessern werden,
wenn Staaten wie Libyen oder Weiß-
russland womöglich mit der Durchfüh-
rung solcher Verfahren betraut werden.

Der gegenwärtige Stand der Diskussion
über die Konzepte, mit denen dem Phä-
nomen der irregulären Zuwanderung
begegnet werden soll, gibt mehr Anlass
zu Fragen, als dass bereits die Antwor-

ten gefunden wären. Die Kirche hat –
gemeinsam mit den Nichtregierungsor-
ganisationen – die Verantwortung, in
diesen Debatten für die individuellen
Rechte der Menschen einzutreten.
Menschen dürfen nicht in erster Line
als Arbeitskräfte oder Faktoren in der
Entwicklung ihrer Herkunftsstaaten ge-
sehen oder gar instrumentalisiert wer-
den. Wir müssen darauf achten, dass
sie bei der Suche nach besseren Lebens-
bedingungen für sich und ihre Familien
den notwendigen Schutz und Respekt
genießen.

■ Impulsreferat von Weihbischof Dr. Josef Voß,
Vorsitzender der Migrationskommission der
Deutschen Bischofskonferenz und des Katholi-
schen Forums Illegalität, gehalten am 5. März
2008 bei der Jahrestagung »Irreguläre Migra-
tion in europäischer Perspektive« in der Katho-
lischen Akademie Berlin.

Volker Roßocha 

■ Andere Länder, andere Heraus-
forderungen und Lösungen: So

lassen sich die verschiedenen Migra-
tionspolitiken der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union beschreiben. Wäh-
rend Deutschland über Jahrzehnte die
Tatsache der Einwanderung ignoriert
bzw. verleugnet hat und erst seit dem
Jahr 2000 offener über Zuwanderung,
Integration und die Steuerung der Er-
werbstätigenzuwanderung diskutiert,
haben Länder wie Großbritannien, die
Niederlande oder Frankreich eine lan-
ge Tradition bei der Anwerbung und
Aufnahme von Menschen aus Dritt-
staaten. 

Im Fokus der Europäischen Union
standen lange Zeit die Staatsangehöri-
gen der Mitgliedsstaaten und ihre Mög-
lichkeiten, in einem anderen EU-Land
zu leben und zu arbeiten. Vereinbart
wurden Regelungen zum Aufenthalt,
zum Sozialschutz oder auch zur Mög-
lichkeit der Unternehmen, in anderen
Ländern mit eigenen Arbeitskräften tä-
tig zu werden. Im Jahr 2001 legte die
Kommission – angesichts der Debatte
über die demographische Entwicklung

– einen ersten Vorschlag für die künfti-
ge Gestaltung eines Systems zur Zu-
wanderung von Erwerbstätigen vor. Sie
scheiterte mit diesem Versuch an den
unterschiedlichen Interessen der Regie-
rungen der Mitgliedsstaaten. 

Nach einer Phase, in der vor allem Re-
gelungen für den Schutz von Flücht-
lingen, für den Familiennachzug und
den Aufenthalt von langfristig in der
EU lebenden Drittstaatsangehörigen
geschaffen wurden, widmete sich die
Kommission 2005 wieder der Frage
der Erwerbstätigenzuwanderung. Ein
Konsultationsprozess wurde mit einem
»Grünbuch über ein EU-Konzept zur
Verwaltung der Wirtschaftsmigration«
eingeleitet. Die Ergebnisse mündeten
im »Strategischen Plan zur legalen Zu-
wanderung«, der im Dezember 2005
vorgelegt wurde. 

Dieser Plan ist Grundlage für die Ent-
wicklung unterschiedlicher Richtlinien-
entwürfe der Kommission. Gleichzeitig
hat die Europäische Union nur einge-
schränkte Kompetenzen im Bereich der
Zuwanderung. Sie darf – auch nach
dem neuen EU-Vertrag – zwar eine ge-
meinsame Einwanderungspolitik ent-

wickeln, die eine Steuerung der »Mi-
grationsströme«, eine angemessene Be-
handlung von Drittstaatsangehörigen
sowie die Verhütung und Bekämpfung
illegaler Einwanderung gewährleisten
soll. Dennoch bleibt festgeschrieben,
dass die gemeinschaftliche Politik nicht
das Recht der Mitgliedsstaaten beein-
trächtigen darf, selbständig zu entschei-
den, wie viele Drittstaatsangehörige als
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
einreisen dürfen. 

Der Widerspruch, einerseits eine ge-
meinschaftliche Zuwanderungspolitik
zu entwickeln, aber gleichzeitig die
Rechte der Mitgliedsstaaten nicht an-
zutasten, prägt die im Oktober 2007
vorgelegten zwei Richtlinienentwürfe
der EU-Kommission, denen in diesem
Herbst noch weitere folgen sollen. Vor-
gelegt wurden

1. der Richtlinienvorschlag »über ein
einheitliches Verfahren für eine kom-
binierte Erlaubnis für Drittstaatsan-
gehörige zum Aufenthalt und zur Ar-
beit im Gebiet eines Mitgliedsstaates
und über ein gemeinsames Bündel von
Rechten für Drittstaatsangehörige, die
sich rechtmäßig in einem Mitgliedsstaat
aufhalten« (Rahmenrichtlinie) und
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